
 

 

 
2

4
1

/A
 X

X
V

III. G
P

 - In
itiativ

an
trag

 - T
ex

tg
eg

en
ü
b

erstellu
n
g
 (A

rb
eitsd

o
k
u
m

en
t P

arlD
io

n
) 

 1
 v

o
n

 7
 

241/A XXVIII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Mst. Joachim Schnabel, Wolfgang Moitzi, Dominik Oberhofer,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 25.04.2025 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 25.04.2025 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das 
Kraftfahrgesetz 1967, das Arbeitszeitgesetz und 
das Arbeitsruhegesetz geändert werden 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

 Artikel 1  

 Änderung des Kraftfahrgesetzes  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Im Eingang soll gemäß den 
legistischen Richtlinien (leg. RL) neben dem Kurztitel 
auch eine allfällige Abkürzung eines Gesetzes verwendet 
werden, daher müsste es im Eingang richtig heißen:  

Das Kraftfahrgesetz 1967 – KFG. 1967, … wird wie 
folgt geändert: 

Eine solche Änderung ist nur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267/1967, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 116/2024, wird wie folgt geändert: 

 

 1. In § 134 Abs. 1b erster Satz wird der Ausdruck „in der 
Fassung der Verordnung (EU) 2016/403, ABl. Nr. L 74 
vom 19. März 2016, S 8,“ ersetzt durch den Ausdruck 
„in der Fassung der delegierten Richtlinie (EU) 
2024/846, ABl. Nr. L vom 31.5.2024, S 1,“. 

 

(1b) Die Verstöße gegen die Verordnungen (EG) 
Nr. 561/2006 und (EG) Nr. 165/2014 werden anhand des 

 (1b) Die Verstöße gegen die Verordnungen (EG) 
Nr. 561/2006 und (EG) Nr. 165/2014 werden anhand des 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 25.04.2025 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 25.04.2025 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Anhanges III der Richtlinie 2006/22/EG, in der Fassung 
der Verordnung (EU) 2016/403, ABl. Nr. L 74 vom 
19. März 2016, S 8, nach ihrer Schwere in vier 
Kategorien (schwerste Verstöße – sehr schwere Verstöße 
– schwere Verstöße – geringfügige Verstöße) aufgeteilt. 
Die Höhe der Geldstrafe ist nach der Schwere des 
Verstoßes zu bemessen und hat im Falle eines schweren 
Verstoßes nicht weniger als 200 Euro, im Falle eines 
sehr schweren Verstoßes nicht weniger als 300 Euro und 
im Falle eines schwersten Verstoßes nicht weniger als 
400 Euro zu betragen. Dies gilt auch für Verstöße gegen 
die Artikel 5 bis 8 und 10 des Europäischen 
Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen 
Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), die 
ebenso nach Maßgabe des Anhanges III der Richtlinie 
2006/22/EG einzuteilen sind. Weiters gilt dies auch für 
Verstöße gegen Artikel 465 Abs. 1 lit. b in Verbindung 
mit Anhang 31 Teil B Abschnitt 2, Artikeln 4 bis 6 und 7 
Abs. 4 und 5 und Abschnitt 4 des Abkommens, ABl. 
Nr. L 149 vom 30.4.2021, die ebenso nach Maßgabe des 
Anhanges III der Richtlinie 2006/22/EG einzuteilen sind. 

Anhanges III der Richtlinie 2006/22/EG, in der Fassung 
der Verordnungdelegierten Richtlinie (EU) 
2016/4032024/846, ABl. Nr. L 74 vom 19. März 
201631.5.2024, S 81, nach ihrer Schwere in vier 
Kategorien (schwerste Verstöße – sehr schwere Verstöße 
– schwere Verstöße – geringfügige Verstöße) aufgeteilt. 
Die Höhe der Geldstrafe ist nach der Schwere des 
Verstoßes zu bemessen und hat im Falle eines schweren 
Verstoßes nicht weniger als 200 Euro, im Falle eines 
sehr schweren Verstoßes nicht weniger als 300 Euro und 
im Falle eines schwersten Verstoßes nicht weniger als 
400 Euro zu betragen. Dies gilt auch für Verstöße gegen 
die Artikel 5 bis 8 und 10 des Europäischen 
Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen 
Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), die 
ebenso nach Maßgabe des Anhanges III der Richtlinie 
2006/22/EG einzuteilen sind. Weiters gilt dies auch für 
Verstöße gegen Artikel 465 Abs. 1 lit. b in Verbindung 
mit Anhang 31 Teil B Abschnitt 2, Artikeln 4 bis 6 und 7 
Abs. 4 und 5 und Abschnitt 4 des Abkommens, ABl. 
Nr. L 149 vom 30.4.2021, die ebenso nach Maßgabe des 
Anhanges III der Richtlinie 2006/22/EG einzuteilen sind. 

 2. Dem § 135 wird folgender Abs. 47 angefügt:  

 „(47) Die Änderung des § 134 Abs. 1b in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 tritt 
mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.“ 

(47) Die Änderung des § 134 Abs. 1b in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 
tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 25.04.2025 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 25.04.2025 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Artikel 2  

 Änderung des Arbeitszeitgesetzes  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Im Eingang soll gem. den 
leg. RL neben dem Kurztitel auch eine allfällige 
Abkürzung verwendet werden; weiters ist die 
Normenkategorie der letzten Novelle zu nennen; daher 
müsste der Eingang richtig heißen:  

Das Arbeitszeitgesetz (AZG), BGBl. Nr. 461/1969, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 189/2023, wird wie folgt geändert: 

Eine solche Änderung ist nur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

Das Arbeitszeitgesetz, BGBl. Nr. 461/1969, zuletzt 
geändert durch BGBl. I Nr. 189/2023, wird wie folgt 
geändert: 

 

 1. In § 13 Abs. 4 wird am Ende die Wortfolge „Richtlinie 
2009/5/EG der Kommission vom 30. Jänner 2009 
(ABl. Nr. L 29 vom 31.1.2009, S. 45).“ durch die 
Wortfolge „Delegierte Richtlinie (EU) 2024/846, 
ABl. Nr. L vom 31.5.2024, S. 1.“ ersetzt. 

 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf den 
Anhang III der Richtlinie 2006/22/EG verwiesen wird, 
ist dies ein Verweis auf die Richtlinie 2006/22/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 
2006 über die Mindestbedingungen für die Durchführung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) 
Nr. 3821/85 des Rates über Sozialvorschriften für 
Tätigkeiten im Kraftverkehr (ABl. Nr. L 102 vom 
11.4.2006, S. 35), zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 2009/5/EG der Kommission vom 30. Jänner 
2009 (ABl. Nr. L 29 vom 31.1.2009, S. 45). 

 (4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf den 
Anhang III der Richtlinie 2006/22/EG verwiesen wird, 
ist dies ein Verweis auf die Richtlinie 2006/22/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 
2006 über die Mindestbedingungen für die Durchführung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) 
Nr. 3821/85 des Rates über Sozialvorschriften für 
Tätigkeiten im Kraftverkehr (ABl. Nr. L 102 vom 
11.4.2006, S. 35), zuletzt geändert durch die Delegierte 
Richtlinie 2009/5/EG der Kommission vom 30. Jänner 
2009 (EU) 2024/846, (ABl. Nr. L 29 vom 
31.1.20095.2024, S. 451). 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 25.04.2025 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 25.04.2025 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 2. In § 17b wird das Wort „Fahrtenbücher“ durch das 
Wort „Lenkprotokolle“ ersetzt. 

 

§ 17b. Der Arbeitgeber hat Aufzeichnungen über 
sämtliche geleisteten Arbeitsstunden von Lenkern zu 
führen und alle Lenkeraufzeichnungen mindestens 24 
Monate lang aufzubewahren, wobei diese Frist bei einer 
Durchrechnung der Arbeitszeit mit dem Ende des 
Durchrechnungszeitraumes beginnt. Diese 
Aufzeichnungen sind dem Arbeitsinspektorat lückenlos 
und geordnet nach Lenker und Datum zur Verfügung zu 
stellen. Als Lenkeraufzeichnungen gelten neben 
sämtlichen herunter geladenen, übertragenen und 
gesicherten Daten im Sinne des § 17a Abs. 2 auch die 
Ausdrucke vom Kontrollgerät, Schaublätter, 
Arbeitszeitpläne, Fahrtenbücher sowie alle sonstigen 
Arbeitszeitaufzeichnungen einschließlich von 
Aufzeichnungen über das Verbringen der wöchentlichen 
Ruhezeit gemäß Art. 8 Abs. 8 der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 in einer geeigneten Unterkunft. 

 § 17b. Der Arbeitgeber hat Aufzeichnungen über 
sämtliche geleisteten Arbeitsstunden von Lenkern zu 
führen und alle Lenkeraufzeichnungen mindestens 24 
Monate lang aufzubewahren, wobei diese Frist bei einer 
Durchrechnung der Arbeitszeit mit dem Ende des 
Durchrechnungszeitraumes beginnt. Diese 
Aufzeichnungen sind dem Arbeitsinspektorat lückenlos 
und geordnet nach Lenker und Datum zur Verfügung zu 
stellen. Als Lenkeraufzeichnungen gelten neben 
sämtlichen herunter geladenen, übertragenen und 
gesicherten Daten im Sinne des § 17a Abs. 2 auch die 
Ausdrucke vom Kontrollgerät, Schaublätter, 
Arbeitszeitpläne, FahrtenbücherLenkprotokolle sowie 
alle sonstigen Arbeitszeitaufzeichnungen einschließlich 
von Aufzeichnungen über das Verbringen der 
wöchentlichen Ruhezeit gemäß Art. 8 Abs. 8 der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 in einer geeigneten 
Unterkunft. 

 3. In § 28 Abs. 3 Z 7 wird der Ausdruck „Abs. 3“ durch 
den Ausdruck „Abs. 6“ ersetzt. 

 

(3) Arbeitgeber, die  (3) Arbeitgeber, die 

 1. …   1. … 

 7. Verordnungen gemäß § 15e Abs. 1 oder § 17 
Abs. 3 oder Regierungsübereinkommen gemäß 
§ 15e Abs. 2 übertreten; 

  7. Verordnungen gemäß § 15e Abs. 1 oder § 17 
Abs. 36 oder Regierungsübereinkommen gemäß 
§ 15e Abs. 2 übertreten; 

sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften 
einer strengeren Strafe unterliegt, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 
72 Euro bis 1 815 Euro, im Wiederholungsfall von 
145 Euro bis 1 815 Euro zu bestrafen. 

 sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften 
einer strengeren Strafe unterliegt, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 
72 Euro bis 1 815 Euro, im Wiederholungsfall von 
145 Euro bis 1 815 Euro zu bestrafen. 

 4. In § 28 Abs. 6 Z 1 lit. a wird nach dem Ausdruck „Z 1 
bis 7“ der Ausdruck „und 9“ eingefügt. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 25.04.2025 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 25.04.2025 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

(6) Sind Übertretungen gemäß Abs. 5 nach 
Anhang III der Richtlinie 2006/22/EG als 

 (6) Sind Übertretungen gemäß Abs. 5 nach 
Anhang III der Richtlinie 2006/22/EG als 

 1. leichte Übertretungen eingestuft oder in diesem 
Anhang nicht erwähnt, sind die 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 

  1. leichte Übertretungen eingestuft oder in diesem 
Anhang nicht erwähnt, sind die 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 

 a) in den Fällen der Z 1 bis 7 mit einer 
Geldstrafe von 72 Euro bis 1 815 Euro, im 
Wiederholungsfall von 145 Euro bis 
1 815 Euro, 

  a) in den Fällen der Z 1 bis 7 und 9 mit einer 
Geldstrafe von 72 Euro bis 1 815 Euro, im 
Wiederholungsfall von 145 Euro bis 
1 815 Euro, 

zu bestrafen.  zu bestrafen. 

 5. In § 32 Z 8 wird am Ende die Wortfolge „Richtlinie 
(EU) Nr. 2020/1057 vom 15. Juli 2020, ABl. Nr. L 249 
vom 31.07.2020 S. 49;“ durch die Wortfolge 
„Delegierten Richtlinie (EU) 2024/846, ABl. Nr. L vom 
31.5.2024, S. 1;“ ersetzt. 

 

§ 32. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende 
Richtlinien der Europäischen Union umgesetzt: 

 § 32. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende 
Richtlinien der Europäischen Union umgesetzt: 

 1. …   1. … 

 8. Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 
über die Mindestbedingungen für die 
Durchführung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 des Rates 
über Sozialvorschriften für Tätigkeiten im 
Kraftverkehr sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 88/599/EWG des Rates, ABl. Nr. 
L 102 vom 11.4.2006 S. 35, in der Fassung der 
Richtlinie (EU) Nr. 2020/1057 vom 
15. Juli 2020, ABl. Nr. L 249 vom 31.07.2020 
S. 49; 

   8. Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 
über die Mindestbedingungen für die 
Durchführung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 des Rates 
über Sozialvorschriften für Tätigkeiten im 
Kraftverkehr sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 88/599/EWG des Rates, ABl. Nr. 
L 102 vom 11.4.2006 S. 35, in der Fassung der 
Delegierten Richtlinie (EU) Nr. 2020/1057 vom 
15. Juli 20202024/846, ABl. Nr. L 249 vom 
31.07.20205.2024, S. 491; 

 6. Dem § 34 wird folgender Abs. 40 angefügt:  

 „(40) § 13 Abs. 4 und § 32 Z 8 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft.“ 

(40) § 13 Abs. 4 und § 32 Z 8 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 treten mit dem 
der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 25.04.2025 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 25.04.2025 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Artikel 3  

 Änderung des Arbeitsruhegesetzes  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Im Eingang soll gem. den 
leg. RL neben dem Kurztitel auch eine allfällige 
Abkürzung verwendet werden; weiters ist die 
Normenkategorie der letzten Novelle zu nennen; daher 
müsste der Eingang richtig heißen:  

Das Arbeitsruhegesetz – ARG, BGBl. 
Nr. 144/1983, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 58/2022, wird wie folgt geändert: 

Eine solche Änderung ist nur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

Das Arbeitsruhegesetz, BGBl. Nr. 144/1983, zuletzt 
geändert durch BGBl. I Nr. 58/2022, wird wie folgt 
geändert: 

 

 1. In § 22b Abs. 3 wird die Wortfolge „daß im 
grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Ausnahme 
des Linienverkehrs“ durch die Wortfolge „dass im 
Personengelegenheitsverkehr gemäß Art. 4 lit. na der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006“ ersetzt. 

 

(3) Zwischen zwei wöchentlichen Ruhezeiten 
dürfen höchstens sechs Tage liegen. Durch 
Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß im 
grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Ausnahme 
des Linienverkehrs zwischen zwei wöchentlichen 
Ruhezeiten höchstens zwölf Tage liegen dürfen und die 
wöchentlichen Ruhezeiten in einem 
Durchrechnungszeitraum von zwei Wochen spätestens 
am Ende der zweiten Woche zusammen gewährt werden. 

 (3) Zwischen zwei wöchentlichen Ruhezeiten 
dürfen höchstens sechs Tage liegen. Durch 
Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß im 
grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Ausnahme 
des Linienverkehrsdass im 
Personengelegenheitsverkehr gemäß Art. 4 lit. na der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 zwischen zwei 
wöchentlichen Ruhezeiten höchstens zwölf Tage liegen 
dürfen und die wöchentlichen Ruhezeiten in einem 
Durchrechnungszeitraum von zwei Wochen spätestens 
am Ende der zweiten Woche zusammen gewährt werden. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 25.04.2025 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 25.04.2025 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 2. In § 32b Z 8 wird am Ende die Wortfolge „Richtlinie 
(EU) Nr. 2020/1057 vom 15. Juli 2020, ABl. Nr. L 249 
vom 31.07.2020 S. 49;“ durch die Wortfolge 
„Delegierten Richtlinie (EU) 2024/846, ABl. Nr. L vom 
31.5.2024, S. 1;“ ersetzt. 

 

§ 32b. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende 
Richtlinien der Europäischen Union umgesetzt: 

 § 32b. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende 
Richtlinien der Europäischen Union umgesetzt: 

 1. …   1. … 

 8. Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 
über die Mindestbedingungen für die 
Durchführung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 des Rates 
über Sozialvorschriften für Tätigkeiten im 
Kraftverkehr sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 88/599/EWG des Rates, ABl. 
Nr. L 102 vom 11.4.2006 S. 35, in der Fassung 
der Richtlinie (EU) Nr. 2020/1057 vom 
15. Juli 2020, ABl. Nr. L 249 vom 31.07.2020 
S. 49; 

  8. Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 
über die Mindestbedingungen für die 
Durchführung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 des Rates 
über Sozialvorschriften für Tätigkeiten im 
Kraftverkehr sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 88/599/EWG des Rates, ABl. 
Nr. L 102 vom 11.4.2006 S. 35, in der Fassung 
der Delegierten Richtlinie (EU) Nr. 2020/1057 
vom 15. Juli 20202024/846, ABl. Nr. L 249 
vom 31.07.20205.2024, S. 491; 

 3. Dem § 33a wird folgender Abs. 31 angefügt:  

 „(31) § 22b Abs. 3 und § 32b Z 8, in der Fassung 
des BGBl. I Nr. xxx/2025, treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft.“ 

(31) § 22b Abs. 3 und § 32b Z 8, in der Fassung 
des BGBl. I Nr. xxx/2025, treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
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